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1 ANLASS UND ZIELSTELLUNG 

Die Firma KSD 46 UG - ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Kronos Solar Projects 

GmbH - plant östlich der Stadt Bad Sulza eine Photovoltaikfreiflächenanlage (Landkreis Weima-

rer Land, Thüringen). Zu diesem Zwecke ist die Aufstellung eines entsprechenden Bebauungs-

planes vorgesehen. 

Die BIANCON GmbH wurde mit E-Mail vom 24.09.2024 mit der Erstellung eines vorhabenbezo-

genen Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages beauftragt. In diesem soll eine Prognose arten-

schutzrechtlicher Betroffenheiten gem. § 44 (1) BNatSchG vorgenommen werden. Bei Bedarf 

sind Empfehlungen geeigneter Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen zu formulieren. 

2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 (1) 1 BNatSchG sind folgendermaßen 

gefasst:  

Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder 

ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Auf-

zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn 

sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entneh-

men, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 

sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören 

(Zugriffsverbote). 

Diese Verbote werden um den für Eingriffsvorhaben relevanten § 44 (5) BNatSchG ergänzt:  

Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 

oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 

Satz 1 gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe 

a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechts-

verordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen 

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff 

oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht 

und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden 

werden kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer 

Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen 

einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsfor-

men vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen 

unvermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben 

betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. Für Standorte wild lebender 

Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entspre-

chend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder 

Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor. 
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Entsprechend den aufgeführten Maßgaben des § 44 (5) BNatSchG sind die artenschutzrechtli-

chen Verbote bei nach § 15 BNatSchG zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach 

den Vorschriften des BauGB zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 (2) BNatSchG nur für die 

in Anhang IV der FFH-RL aufgeführten Tier- und Pflanzenarten, die europäischen Vogelarten 

sowie die in einer Rechtsverordnung nach § 54 (1) Nr. 2 BNatSchG
1
 aufgeführten Arten zu 

prüfen. Die „lediglich“ national besonders geschützten Arten finden im Rahmen der Eingriffsrege-

lung gem. § 15 (1) BNatSchG hinreichende Berücksichtigung.  

Liegt ein Verletzungstatbestand nach § 44 (1) BNatSchG vor, ist die Zulassung des Vorhabens 

nur über eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG möglich. Art. 16 (1) FFH-RL und Art. 9 (2) 

VSchRL sind dabei zu beachten.  

3 METHODISCHES VORGEHEN 
Die Prüfung erfolgt in Anlehnung an eine von der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt 

erarbeiteten Mustervorlage für Artenschutzbeiträge [23] und wird in zwei Stufen durchgeführt.  

Im ersten Schritt, der Relevanzprüfung, wird überprüft, inwieweit ein Vorkommen artenschutz-

rechtlich relevanter Arten im Vorhabenbereich möglich ist. Sind bestimmte Artvorkommen auf-

grund ihres natürlichen Verbreitungsgebietes oder der örtlichen Gegebenheiten sicher auszu-

schließen bzw. reichen die vorhabenbedingten Wirkungen offensichtlich nicht dazu aus, Beein-

trächtigungen der Arten hervorzurufen, können diese aus der weiteren Prüfung ausgeschlossen 

werden. Die Ergebnisse der Relevanzprüfung werden in tabellarischer Form dargestellt, wobei 

aus pragmatischen Gründen zum Teil eine zusammenfassende Einschätzung auf Ebene der Ar-

tengruppe erfolgt.  

Im darauffolgenden Schritt, der Konfliktanalyse, wird detailliert geprüft, ob das Vorhaben für die 

in der Relevanzprüfung gekennzeichneten Arten zu artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen 

führt und ob diese durch artspezifische Vermeidungs- und/ oder vorgezogene Ausgleichsmaß-

nahmen (CEF) verhindert werden können.  

Ist eine Ausnahmezulassung notwendig, werden die fachlichen Voraussetzungen, ggf. unter Be-

rücksichtigung erforderlicher Erhaltungsmaßnahmen (FCS) aufgezeigt. 

  

 
1 Eine Rechtsverordnung nach § 54 (1) Nr. 2 BNatSchG liegt bislang nicht vor. 
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4 DATENGRUNDLAGEN 

Die Erstellung des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages basiert auf den folgenden Datengrund-

lagen:  

• Ergebnisse einer vorhabenbezogenen faunistischen Sonderuntersuchung [24] mit Erfassun-

gen zu folgenden Arten(gruppen): 

Reptilien, insbes. Zauneidechse 

­ 6 Begehungstermine an Tagen mit geeigneten Witterungsbedingungen (09.05.24, 

18.07.24, 03.08.24, 14.08.24, 27.08.24 u. 20.09.24) mit Transektbegehungen in Berei-

chen des Gebietes mit potenzieller Habitateignung  

Feldhamster 

­ Feldhamsterbaukartierung analog zur „Querfurter Methode“ anhand von Transekten mit 

einem Abstand von 10 bis 50 m, abhängig von den Feldfrüchten entweder im Frühjahr bei 

geringem Aufwuchs oder im Sommer nach der Ernte aber vor dem Umbruch 

Brutvögel, einschließlich Horstkartierung 

­ Brutvogelrevierkartierung gem. SÜDBECK ET AL. (2005) im Eingriffsbereich zzgl. eines 

50 m-Puffers, 9 Begehungstermine im Zeitraum März 2024 bis Juni 2024, davon 3 Nacht-

begehungen, insbesondere zur Kontrolle auf Rebhuhn- und Uhu-Vorkommen (tags: 

07.04.24, 21.04.24, 12.05.24, 26.05.24, 12.06.24, 22.06.24; nachts 17.03.24, 30.03.24, 

03.06.24) 

­ Horstkartierung im Eingriffsbereich zzgl. eines 300 m-Puffers, 1 Begehung im Frühjahr 

2024 und Kontrolle aller Gehölze im laubfreien Zustand auf das Vorhandensein von Hors-

ten, 4 weitere Begehungen (06.04.2024, 09.05.2024, 08.06.2024 und 09.07.2024) zur Be-

satzkontrolle der festgestellten Horste. 

Im Zuge der Erstellung der Unterlage erfolgte zudem eine Biotopkartierung.  

Darüber hinaus wurde beim Landratsamt Weimarer Land eine Datenabfrage zum Vorkommen 

bemerkenswerter Artvorkommen gestellt.  

• Ortsbegehung am 01.11.2024 zur Potenzialabschätzung der sonstigen, nicht untersuchten Ar-

tengruppen; 

• Bebauungsplan „Solarpark Bad Sulza“ - Vorentwurf, Stand: Januar 2025, digitale Planungs-

daten zum Entwurf, Stand: 07.04.2025 [21]. 
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5 RELEVANZPRÜFUNG 

5.1 Vorhabenbedingte Wirkfaktoren und artenschutzrechtlicher Bezug 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst ca. 57,4 ha. Das Sondergebiet Photovolta-

ikfreiflächenanlage gliedert sich dabei in drei Teilflächen mit einer Gesamtfläche von ca. 53,9 ha. 

Für das Sondergebiet wird eine Grundflächenzahl von 0,62 festgesetzt.  

Randlich der Teilflächen des ausgewiesenen Sondergebietes werden - entlang bestehender 

Wege und parallel dazu befindlicher linearer Gehölzstrukturen - private Grünflächen zur „Eingrü-

nung“ der Anlage festgesetzt (Gesamtfläche ca. 3,58 ha). 

Das aktuell ausschließlich ackerbaulich genutzte Sondergebiet wird zu einem Großteil mit Modul-

tischen überbaut. Die Montage der Modultische erfolgt vorzugsweise in versiegelungsfreier Bau-

weise mittels Bodenrammung. Die unbefestigten Bodenflächen unter, neben und zwischen den 

Modultischen können trotz der Nutzung als Photovoltaikanlage für die Entwicklung von Natur und 

Landschaft genutzt werden. Nach Realisierung wird sich hier eine, den Standortbedingungen ent-

sprechende Vegetationsschicht entwickeln. Für diese ist eine extensive Bewirtschaftung mittels 

Mahd vorgesehen. 

Die im Plangebiet verwendeten Solarmodule werden in Nord-Süd Ausrichtung errichtet. Zwischen 

den einzelnen Modulreihen besteht ein Abstand von 3 m. Der Abstand zu dem umlaufend vorge-

sehenen Zaun beträgt mindestens 5 m.  

Nähere Angaben zum Vorhaben können der Begründung zum Bebauungsplan entnommen wer-

den. Im Folgenden sollen lediglich die aus naturschutzfachlicher Sicht relevanten Wirkfaktoren 

dargestellt und der jeweilige artenschutzrechtliche Bezug hergestellt werden.  

Baubedingte Wirkungen entstehen während der Bauphase und sind in ihrer Wirkung überwie-

gend temporär begrenzt. Dabei handelt es sich in erster Linie um Inanspruchnahme von Boden 

und Vegetation innerhalb des Baufeldes sowie Lärmbeeinträchtigungen, Erschütterungen und 

optische Störungen infolge des Baugeschehens. 

Artenschutzrechtliche Relevanz erreichen die folgenden Wirkfaktoren: 

­ temporäre Flächeninanspruchnahme, Entfernung der Vegetation in Teilen des Baufeldes mit 

Gefahr der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und/ oder der 

Tötung oder Verletzung von Tieren,  

­ erhöhtes Störungspotenzial (optische Störungen, Lärmentwicklung, Erschütterungen) infolge 

des Baugeschehens. 



 

Bebauungsplan „Solarpark Bad Sulza“ 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

 

Seite 6 

Anlagebedingte Wirkungen resultieren im Allgemeinen aus der unmittelbaren Flächeninan-

spruchnahme eines geplanten Bauwerkes. Im Zusammenhang mit der Errichtung einer Photo-

voltaikfreiflächenanlage entstehen diese durch die Aufständerung mit Solarmodulen sowie durch 

die Anlage notwendiger Zuwegungen und Nebenanlagen. Die anlagebedingt beanspruchten Flä-

chen befinden sich vollständig innerhalb des Baufeldes.  

Folgende Wirkfaktoren besitzen dabei eine artenschutzrechtliche Relevanz: 

­ Habitatveränderungen/ -verluste durch dauerhafte Inanspruchnahme von Flächen,  

­ Störungspotenzial für ausgewählte Artengruppen infolge der Veränderung von Kulissen (z. B. 

Vögel).  

Betriebsbedingte Wirkungen entstehen durch den Betrieb und die Unterhaltung einer geplanten 

Anlage. Im vorliegenden Fall wird es sich dabei im Wesentlichen um Arbeiten zur Freihaltung der 

Modultische/ der Anlagenumfriedung von Bewuchs (Mahd) sowie um Inspektions-/ Wartungsar-

beiten handeln.  

Eine artenschutzrechtliche Relevanz ergibt sich für ausgewählte Artengruppen aus dem daraus 

resultierenden Störungspotenzial. 

5.2 Charakteristik der vom Vorhaben betroffenen Flächen 

Das Plangebiet befindet sich auf einer zwischen Saale- und Ilmtal gelegenen Hochplateaufläche. 

Das Gebiet und sein Umfeld bestehen fast ausschließlich aus offenen, ausgeräumten und derzeit 

ackerbaulich genutzten Flächen. Strukturierende Gehölze in Form von Hecken oder Baumreihen 

finden sich nur entlang der vom Vorhaben tangierten Wege  

Zum Geltungsbereich zählen fast ausschließlich Ackerflächen. In geringfügigem Maße wurden 

randlich angrenzende lineare Gehölzstrukturen mit einbezogen. Eine bau- oder anlagebedingte 

Beanspruchung der Gehölze ist jedoch nicht vorgesehen.  

 



 

Bebauungsplan „Solarpark Bad Sulza“ 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

 

Seite 7 

5.3 Ergebnisse der Relevanzprüfung 

Die Ergebnisse der durchgeführten Relevanzprüfung werden im Folgenden aufgeführt. Das 

Spektrum der geprüften Spezies beschränkt sich auf Arten, deren natürliches Verbreitungsgebiet 

im Land Thüringen liegt. Die Auswahl wurde anhand der auf der Internetseite des Thüringer Lan-

desamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz veröffentlichten Steckbriefe der Arten des An-

hanges IV der FFH-RL getroffen [19]. Bezüglich der Vogelarten wurde sich auf die Resultate der 

durchgeführten Brutvogelkartierung [24] gestützt. 

Sofern nicht anders angegeben richten sich die Angaben zu Lebensraumansprüchen und/ oder 

Verbreitung der Arten nach Informationen der Internetseiten des THÜRINGER LANDESAMTES FÜR 

UMWELT, BERGBAU UND NATURSCHUTZ [19] und des BUNDESAMTES FÜR NATURSCHUTZ [20].  

Neben den Wirkungen durch das eigentliche geprüfte Vorhaben fanden bei der Beurteilung auch 

etwaige kumulierende Wirkungen Berücksichtigung, welche sich aus einem weiteren, östlich an-

grenzenden Vorhaben, dem geplanten Solarpark Schmiedehausen [22] ergeben könnten.  

Tab. 1: Ergebnisse der Relevanzprüfung 

Art S1 
G2 (potenzielles) Vorkommen im Bereich des Vorhabens/ 

Möglichkeit von Verbotstatbeständen 
→ Notwendigkeit einer weiteren Betrachtung3 D Th 

Arten des Anhangs IV der FFH-RL 

Säugetiere     

Fledermäuse     

Barbastella barbastellus 
Mopsfledermaus 

§§ 2 2 Die für das Vorhaben vorgesehenen Ackerflächen bieten der Artengruppe 
keine geeigneten Quartierstrukturen. Ein dauerhaftes Vorkommen von Fle-
dermausarten im unmittelbaren Vorhabenbereich kann daher ausgeschlos-
sen werden. Ein vorhabenbedingter Verlust potenzieller Quartiere und/ oder 
die Tötung von Individuen sind somit nicht zu erwarten. Diesbezügliche Ver-
botstatbestände sind generell auszuschließen. 

Prinzipiell möglich erscheint für einige Arten das Vorhandensein von Quar-
tierstrukturen in den an das Gebiet angrenzenden Gehölzstrukturen. In 
diese soll vorhabenbedingt jedoch nicht eingegriffen werden, sodass dies-
bezügliche Verbotstatbestände ebenfalls nicht zu erwarten sind.  

Eine zeitweise Nutzung des Vorhabenbereiches durch verschiedene Fleder-
mausarten als Teil des Jagdhabitates wird generell für möglich gehalten. 
Aufgrund der Ausgeräumtheit der betroffenen Ackerflächen ist ihnen dabei 
aber nur eine untergeordnete Bedeutung beizumessen. Eine zeitweise (in-
folge der baulichen Aktivitäten) oder dauerhafte Verschlechterung der Eig-
nung als Jagdhabitat (durch Errichtung der Modultische) sind nicht zu er-
warten. Auf eine weitere vertiefende Betrachtung kann demzufolge verzich-
tet werden. 

- 

Eptesicus nilssonii 
Nordfledermaus 

§§ 3 2 - 

Eptesicus serotinus 
Breitflügelfledermaus 

§§ 3 2 - 

Myotis alcathoe 
Nymphenfledermaus 

§§ 1 1 - 

Myotis bechsteinii 
Bechsteinfledermaus 

§§ 2 2 - 

Myotis brandtii 
Große Bartfledermaus 

§§ - 2 - 

Myotis dasycneme 
Teichfledermaus 

§§ G R - 

Myotis daubentonii 
Wasserfledermaus 

§§ - - - 

Myotis myotis 
Großes Mausohr 

§§ - 3 - 

Myotis mystacinus 
Kleine Bartfledermaus 

§§ - 2 - 

Myotis nattereri 
Fransenfledermaus 

§§ - 2 - 

Nyctalus leisleri 
Kleiner Abendsegler 

§§ D 2 - 

Nyctalus noctula 
Abendsegler 

§§ V 1 - 

Pipistrellus nathusii 
Rauhhautfledermaus 

§§ - 2 - 

Pipistrellus pipistrellus 
Zwergfledermaus 

§§ - 3 - 
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Art S1 
G2 (potenzielles) Vorkommen im Bereich des Vorhabens/ 

Möglichkeit von Verbotstatbeständen 
→ Notwendigkeit einer weiteren Betrachtung3 D Th 

Pipistrellus pygmaeus 
Mückenfledermaus 

§§ - D  - 

Plecotus auritus 
Braunes Langohr 

§§ 3 3 - 

Plecotus austriacus 
Graues Langohr 

§§ 1 1 - 

Rhinolophus hipposideros 
Kleine Hufeisennase 

§§ 2 3 - 

Vespertilio murinus 
Zweifarbfledermaus 

§§ D G - 

Sonstige Säugetiere     

Cricetus cricetus 
Feldhamster 

§§ 1 1 Im Rahmen der projektbezogenen faunistischen Sonderuntersuchung wur-
den die für das Vorhaben vorgesehenen Flächen auf Vorhandensein der Art 
hin untersucht. Es konnten keinerlei Anzeichen einer Besiedlung festgestellt 
werden [24]. 

Somit sind diesbezüglich keine artenschutzrechtlichen Konflikte zu erwar-
ten. 

- 

Canis lupus 
Wolf 

§§ 3 2 Ein dauerhaftes Vorkommen der sonstigen Säugetierarten im Bereich des 
geplanten Vorhabens kann mit Hinblick auf deren Habitatansprüche ausge-
schlossen werden. 

- 

Castor fiber 
Biber 

§§ V 3 - 

Felis silvestris 
Wildkatze 

§§ 3 3 - 

Lutra lutra 
Fischotter 

§§ 3 3 - 

Lynx lynx 
Luchs 

§§ 1 1 - 

Muscardinus avellanarius 
Haselmaus 

§§ V 3 - 

Mustela lutreola 
Europäischer Nerz 

§§ 0 0 - 

Reptilien     

Coronella austriaca 
Schlingnatter 

§§ 3 2 Beide Arten besiedeln reich strukturierte, offene Lebensräume mit einem 
kleinräumigen Mosaik aus vegetationsfreien und grasigen Flächen, Gehöl-
zen, verbuschten Bereichen und Hochstaudenfluren. Bevorzugt werden 
Standorte mit lockeren, sandigen Substraten.  

Ein Auftreten der Arten in den unmittelbar für das Vorhaben vorgesehenen 
Bereichen kann nutzungsbedingt generell ausgeschlossen werden 
(Ackernutzung). 

Auch in den an das Vorhaben angrenzenden Randbereichen ist ein Auftre-
ten der relativ anspruchsvollen Schlingnatter - mit Hinblick auf die beste-
hende Habitatausstattung und das rezente Verbreitungsgebiet der Art - nicht 
zu erwarten. Diesbezügliche Verbotstatbestände können ausgeschlossen 
werden. 

Hier konnten jedoch im Rahmen der vorhabenbezogenen faunistischen 
Sonderuntersuchungen Nachweise der Zauneidechse erbracht werden [24]. 
Auf die Möglichkeit des Eintretens artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-
stände wird im Rahmen der Konfliktanalyse näher eingegangen. 

- 

Lacerta agilis 
Zauneidechse 

§§ V 3 + 

Amphibien     

Bufotes viridis 
Wechselkröte 

§§ 2 2 Der Untersuchungsraum ist frei von Gewässern. Auch in seinem Umfeld 
sind keine Gewässer mit Eignung als Amphibienlaichhabitat vorhanden. Da-
her besteht kein Potenzial zum Vorkommen von Amphibien.  

Diesbezügliche Verbotstatbestände sind generell auszuschließen. 

- 

Epidalea calamita 
Kreuzkröte 

§§ 2 1 - 

Hyla arborea 
Laubfrosch 

§§ 3 2 - 

Pelobates fuscus 
Knoblauchkröte 

§§ 3 2 - 

Rana arvalis 
Moorfrosch 

§§ 3 2 - 

Triturus cristatus 
Kammmolch 

§§ 3 3 - 

Alytes obstetricans 
Geburtshelferkröte 

§§ 2 1 - 

Gelbbauchunke 
Bombina variegata 

§§ 2 1  

Bombina bombina 
Rotbauchunke 

§§ 2 1 - 
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Art S1 
G2 (potenzielles) Vorkommen im Bereich des Vorhabens/ 

Möglichkeit von Verbotstatbeständen 
→ Notwendigkeit einer weiteren Betrachtung3 D Th 

Pelophylax lessonae 
Kleiner Wasserfrosch 

§§ G G  - 

Rana dalmatina 
Springfrosch 

§§ V  - 

Käfer     

Osmoderma eremita 
Eremit, Juchtenkäfer 

§§ 2 2 Das Vorhaben führt nicht zum Verlust von Gehölzen. Damit können Beein-
trächtigungen der xylobiont lebenden Käferart generell ausgeschlossen 
werden. Entsprechende Verbotstatbestände sind nicht zu erwarten. 

- 

Schmetterlinge     

Coenonympha hero 
Wald-Wiesenvögelchen 

§§ 2 0 Ein Vorkommen der Arten im Gebiet ist aufgrund ihrer aktuellen Verbrei-
tungssituation bzw. des Fehlens geeigneter Habitate/ der notwendigen Rau-
penfutterpflanzen sicher auszuschließen. 

- 

Eriogaster catax 
Hecken-Wollafter 

§§ 1 1 - 

Gortyna borelii 
Haarstrangwurzeleule 

§§ 1 1 - 

Maculinea arion 
Schwarzfleckiger  
Ameisenbläuling 

§§ 3 2 - 

Maculinea nausithous 
Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 

§§ V 2 - 

Maculinea teleius 
Heller Wiesenknopf-Amei-
senbläuling 

§§ 2 1 - 

Parnassius mnemosyne 
Schwarzer Apollo 

§§ 2 1 - 

Proserpinus proserpina 
Nachtkerzenschwärmer 

§§ - 2 - 

Libellen     

Leucorrhinia albifrons 
Östliche Moosjungfer 

§§ 1 1 Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund des Fehlens geeigneter Larvalhabi-
tate (Gewässer) sicher auszuschließen. Verbotstatbestände sind nicht zu 
erwarten. 

- 

Leucorrhinia pectoralis 
Große Moosjungfer 

§§ 2 1 - 

Ophiogomphus cecilia 
Grüne Keiljungfer 

§§ 2 1 - 

Stylurus flavipes 
Asiatische Keiljungfer 

§§ G - - 

Weichtiere     

Margaritifera margaritifera 
Flussperlmuschel  

§§ 1 1 Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund des Fehlens geeigneter Habitate 
(Gewässer) sicher auszuschließen. Diesbezügliche Verbotstatbestände 
sind nicht möglich. 

- 

Unio crassus  
Gemeine Bachmuschel  

§§ 1 1 - 

Pflanzen     

Angelica palustris 
Sumpf-Engelwurz 

§§ 2 2 Bei den Arten handelt es sich um sehr seltene, stenöke Spezies, für die in 
Auswertung der Standortverhältnisse und des Biotoptypeninventars ein Vor-
kommen im Gebiet generell nicht möglich ist. Entsprechende Verbotstatbe-
stände sind auszuschließen. 

- 

Cypripedium calceolus 
Frauenschuh 

§§ 3 2 - 

Europäische Vogelarten 

Im Rahmen der vorhabenbezogenen faunistischen Erfassungen [24] wurden insgesamt 37 Vogelarten angetroffen. Davon sind 19 
Arten als Brutvögel einzustufen.  

Bei den Erfassungen wurde ein Untersuchungsraum von ca. 50 m um den geplanten Solarpark zugrunde gelegt. Zwischenzeitlich 
wurde eine Verkleinerung des Geltungsbereiches vorgenommen. Der Betrachtungsraum des vorliegenden Artenschutzbeitrags 
wurde entsprechend angepasst.  

Inwieweit die erfassten Arten für eine eingehendere Prüfung vorzusehen sind, ist nachstehend angegeben. Es werden ausschließ-
lich Brutvorkommen als prüfrelevant gewertet. Arten, die nur zeitweilig das Gebiet aufsuchen (z. B. Nahrungsgäste) bzw. für die 
kein Brutvogelstatus ermittelt werden konnte, werden als nicht prüfrelevant eingestuft. Ihr Auftauchen im Eingriffsgebiet erfolgt in 
Anbetracht der existierenden Biotopausstattung nicht zielgerichtet, sondern eher zufällig. Da die vorhabenbedingten Wirkfaktoren 
für diese Arten keine über das normale Lebensrisiko hinausreichenden Beeinträchtigungen der Individuen erwarten lassen, können 
für sie die Verbotstatbestände i. S. des § 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen werden. 

Bei der Einschätzung wurde die Lage der jeweils ermittelten Reviermittelpunkte zugrunde gelegt. 

Die weitere Konfliktanalyse erfolgt für nicht streng geschützte und nicht im Anhang I der VSchRL aufgeführte und gleichzeitig für 
ungefährdete Vogelarten (einschließlich Kategorie V) zusammenfassend auf der Ebene der Artengruppe (in Anlehnung an die 
Erläuterungen der Artenschutzliste Sachsen-Anhalt [23]).  



 

Bebauungsplan „Solarpark Bad Sulza“ 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

 

Seite 10 

Art S1 
G2 (potenzielles) Vorkommen im Bereich des Vorhabens/ 

Möglichkeit von Verbotstatbeständen 
→ Notwendigkeit einer weiteren Betrachtung3 D Th 

Alauda arvensis  
Feldlerche  

§  3  V  42 BP im Untersuchungsraum der faunistischen Erfassungen, 

davon 15 innerhalb des geplanten Geltungsbereiches 

+ 

Apus apus  
Mauersegler  

§  *  *  Nahrungsgast, ca. 250 m nördlich des Geltungsbereiches - 

Ardea cinerea  
Graureiher  

§  *  *  Nahrungsgast am südlichen Rand des Geltungsbereiches  - 

Bubo bubo  
Uhu  

§§  
V 

*  V  1 BP in einem ehemaligen Steinbruch, ca. 350 m nordwestlich des Vorha-
bens und damit deutlich außerhalb vorhabenbedingter Wirkungen  

- 

Buteo buteo  
Mäusebussard  

§§  *  *  1 BP ca. 450 m südwestlich und 1 weiteres BP ca. 350 m nordöstlich des 
Vorhabens, damit beide deutlich außerhalb vorhabenbedingter Wirkungen  

-  

Carduelis carduelis  
Stieglitz  

§  *  *  1 BZF in einer Heckenstruktur nördlich des Geltungsbereiches - 

Chloris chloris  
Grünfink  

§  *  *  1 BZF in der Nähe des ehemaligen Steinbruches nordwestlich des Gel-
tungsbereiches 

- 

Coccothraustes  
coccothraustes  
Kernbeißer  

§  *  *  1 BP nahe eines ehemaligen Steinbruches, ca. 250 m nordwestlich des Vor-
habens und damit deutlich außerhalb vorhabenbedingter Wirkungen  

- 

Columba oenas  
Hohltaube  

§  *  *  Nahrungsgast, ca. 250 m nördlich des Geltungsbereiches  - 

Columba palumbus  
Ringeltaube  

§  *  *  2 BP, nördlich des Geltungsbereiches, geringster Abstand ca. 200 m und 
damit deutlich außerhalb vorhabenbedingter Wirkungen 

- 

Corvus corax  
Kolkrabe  

§  *  *  Nahrungsgast innerhalb des Geltungsbereiches - 

Corvus corone  
Rabenkrähe  

§  *  *  Nahrungsgast, ca. 300 m nördlich des Geltungsbereiches  - 

Cyanistes caeruleus  
Blaumeise  

§  *  *  3 BP im Untersuchungsraum der faunistischen Erfassungen, 

davon 2 am südlichen Rand des geplanten Geltungsbereiches 

+z  

Dendrocopos major  
Buntspecht  

§  *  *  1 Brutvorkommen in einer Heckenstruktur nördlich des Geltungsbereiches, 
Abstand ca. 250 m und damit deutlich außerhalb vorhabenbedingter Wir-
kungen 

- 

Emberiza calandra  
Grauammer  

§§  V  3  3 BP im Umfeld eines ehemaligen Steinbruchs, nordwestlich des Geltungs-
bereiches, geringster Abstand ca. 200 m und damit deutlich außerhalb vor-
habenbedingter Wirkungen 

- 

Emberiza citrinella  
Goldammer  

§  *  *  4 BP im Untersuchungsraum der faunistischen Erfassungen, 

davon 1 am südwestlichen Rand des geplanten Geltungsbereiches 

+z  

Falco tinnunculus  
Turmfalke  

§§  *  *  1 BZF in einer Heckenstruktur nördlich des Geltungsbereiches - 

Fringilla coelebs  
Buchfink  

§  *  *  1 BP im Umfeld eines ehemaligen Steinbruches, ca. 400 m nordwestlich des 
Vorhabens und damit außerhalb vorhabenbedingter Wirkungen  

- 

Garrulus glandarius  
Eichelhäher  

§  *  *  Nahrungsgast innerhalb des Geltungsbereiches - 

Hirundo rustica  
Rauchschwalbe  

§  V  *  Nahrungsgast, ca. 400 m nördlich des Geltungsbereiches - 

Lanius collurio  
Neuntöter  

§  
V 

*  *  1 BP im Umfeld eines ehemaligen Steinbruchs, nordwestlich des Geltungs-
bereiches, Abstand ca. 200 m und damit deutlich außerhalb vorhabenbe-
dingter Wirkungen 

- 

Linaria cannabina  
Bluthänfling  

§  3  V  1 BZF im Umfeld des Steinbruches nordwestlich des Geltungsbereiches - 

Luscinia megarhynchos  
Nachtigall  

§  *  *  4 BP im Untersuchungsraum der faunistischen Erfassungen, 

davon 2 in einer Heckenstruktur innerhalb des geplanten Geltungsbereiches 

+z  

Milvus migrans  
Schwarzmilan  

§§  
V 

*  *  Nahrungsgast, ca. 150 m nördlich des Geltungsbereiches - 

Milvus milvus  
Rotmilan  

§§  
V 

*  *  Nahrungsgast, östlich des Vorhabens - 

Motacilla flava  
Schafstelze  

§  *  *  1 BP am östlichen Rand des Geltungsbereiches  +z  

Oriolus oriolus  
Pirol  

§  V  *  1 BP im Umfeld eines ehemaligen Steinbruchs, nordwestlich des Geltungs-
bereiches, Abstand ca. 200 m und damit deutlich außerhalb vorhabenbe-
dingter Wirkungen 

- 

Parus major  
Kohlmeise  

§  *  *  8 BP im Untersuchungsraum der faunistischen Erfassungen, 

davon 2 in einer Heckenstruktur innerhalb bzw. am Randes des geplanten 
Geltungsbereiches 

+z  
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Art S1 
G2 (potenzielles) Vorkommen im Bereich des Vorhabens/ 

Möglichkeit von Verbotstatbeständen 
→ Notwendigkeit einer weiteren Betrachtung3 D Th 

Phoenicurus phoenicurus  
Gartenrotschwanz  

§  *  3  2 BP im Untersuchungsraum der faunistischen Erfassungen, 

davon 1 in einer Heckenstruktur am Rande des geplanten Geltungsberei-
ches 

+ 

Phylloscopus trochilus  
Fitis  

§  *  *  1 BZF im Umfeld des Steinbruches nordwestlich des Geltungsbereiches - 

Pica pica  
Elster  

§  *  *  1 BZF in einer Heckenstruktur am südlichen Rand des Geltungsbereiches - 

Picus viridis  
Grünspecht  

§§  *  *  1 BZF ca. 150 m südwestlich des Geltungsbereiches - 

Sitta europaea  
Kleiber  

§  *  *  1 BZF in einer Heckenstruktur innerhalb des geplanten Geltungsbereiches - 

Sturnus vulgaris  
Star  

§  3  *  Nahrungsgast, ca. 480 m nördlich des Geltungsbereiches  - 

Sylvia atricapilla  
Mönchsgrasmücke  

§  *  *  6 BP im Untersuchungsraum der faunistischen Erfassungen, 

davon 4 in randlich des Geltungsbereiches vorhandenen Heckenstrukturen  

+z  

Sylvia borin  
Gartengrasmücke  

§  *  *  1 BP in einer Hecke unweit südöstlich des Geltungsbereiches  +z  

Sylvia communis  
Dorngrasmücke  

§  *  *  3 BP im Untersuchungsraum der faunistischen Erfassungen, 

davon 2 am südlichen Rand des geplanten Geltungsbereiches 

+z  

Turdus merula  
Amsel  

§  *  *  2 BP im Untersuchungsraum der faunistischen Erfassungen, 

davon 1 in einer Heckenstruktur am Randes des Geltungsbereiches 

+z  

 

Erläuterungen: 
1 S = Schutzstatus  

§ = besonders geschützte Art (§ 7 (2) Nr. 13 BNatSchG [4]); §§ = streng geschützte Art (§ 7 (2) Nr. 14 BNatSchG [4]); 
V = Art des Anhanges I VSchRL [32]; 

2 G = Gefährdung 
D = Rote Liste Deutschland [8] [9] [10] [6] [7] bzw.[28], Th = Rote Liste Thüringen [29]: 
0 = ausgestorben oder verschollen, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, R = extrem seltene Arten 
mit geographischer Restriktion, G = Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt, D = Daten defizitär, V = Arten der Vor-
warnliste; - = nicht gefährdet 

3 BP = Brutpaar(e); BZF = Brutzeitfeststellung 
Notwendigkeit einer weiteren Betrachtung:  
- = nicht prüfrelevant  
+ = prüfrelevant, weitere Betrachtung im Rahmen der Konfliktanalyse 
+z = Die weitere Konfliktanalyse erfolgt zusammenfassend auf der Ebene der Artengruppe. 
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6 KONFLIKTANALYSE UND HERLEITUNG VON ARTENSCHUTZMAßNAHMEN 

Im vorigen Kapitel wurde dargelegt, dass das Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-

ständen für folgende Arten bzw. Artengruppen zunächst nicht ausgeschlossen werden kann: 

Artengruppen: 

1. Kommune und landesweit ungefährdete (einschließlich Kat. V) frei-, bodenbrütende Brutvo-

gelarten mit jährlich wechselnden Fortpflanzungsstätten: 

Amsel, Dorngrasmücke, Gartengrasmücke, Goldammer, Mönchsgrasmücke, Nachtigall, 

Schafstelze;  

2. Kommune und landesweit ungefährdete (einschließlich Kat. V) höhlen-, halbhöhlen- und ni-

schenbrütende Brutvogelarten mit dauerhaft genutzten Fortpflanzungsstätten: 

Blaumeise, Kohlmeise. 

Arten: 

1. Vögel - streng geschützte, landesweit gefährdete und/ oder Arten nach Anhang I VSchRL: 

­ Feldlerche (Alauda arvensis), 

­ Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus); 

2. Arten nach Anhang IV FFH-RL: 

­ Zauneidechse (Lacerta agilis). 
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6.1 Artengruppenbezogene Konfliktanalyse 

6.1.1 Kommune und landesweit ungefährdete frei- und bodenbrütende Brutvogelarten 

mit jährlich wechselnden Fortpflanzungsstätten 

Amsel, Dorngrasmücke, Gartengrasmücke, Goldammer, Mönchsgrasmücke, Nach-

tigall, Schafstelze 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Arten 

Es werden in dieser Gruppierung ausschließlich Arten ohne eine erhöhte Gefährdung zusam-

mengefasst, die auch kein erhöhtes Schutzbedürfnis nach Anhang I VSchRL besitzen oder nach 

BNatSchG nationalrechtlich streng geschützt sind (vgl. Tab. 1). 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die einzelnen Arten besitzen unterschiedliche ökologische Einnischungen bzw. Habitatansprü-

che. Es werden hier jedoch ausschließlich solche Arten gruppiert, die ihre Nester nur für eine Brut 

bzw. Saison nutzen und im Folgejahr jeweils neue Niststätten errichten. Dabei handelt es sich im 

vorliegenden Fall um Frei- oder Bodenbrüter. Zu den Lebensräumen gehören offene/ halboffene 

Landschaften oder Gehölzränder. Der überwiegende Teil der Arten verlässt in den Wintermona-

ten das Brutgebiet und überwintert in südlichen Breiten. Einige Spezies wie die Amsel überdauern 

jedoch als Standvögel im Umfeld des Brutreviers bzw. erhalten teilweise im Winter auch Zuzug 

von Individuen nordischer Populationen. 

Die Brutzeit kann bei einigen Arten bereits im März beginnen, abgesehen von Nachgelegen ist 

bei den Spezies das Brutgeschäft im Laufe des Julis abgeschlossen. 

Verbreitung  

Deutschland: 

Alle Spezies sind in Deutschland weit bzw. durchgängig verbreitet. Die überwiegende Zahl der 

Arten ist in ihren Beständen stabil oder langfristig zunehmend.  

Thüringen: 

Alle Arten dieser Gruppe sind landesweit verbreitet. Die Bestände besitzen überwiegend einen 

stabilen Trend.  

Untersuchungsraum: 

Vorkommen nachgewiesen; 

Für die Arten wurden im Geltungsbereich und seinem näheren Umfeld folgende Bestände er-

mittelt [24]: Amsel - 1 BP, Dorngrasmücke - 2 BP, Gartengrasmücke - 1 BP, Goldammer - 

1 BP, Mönchsgrasmücke - 4 BP, Nachtigall - 2 BP, Schafstelze - 1 BP. 
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3. Prognose und Bewertung der Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG  

a) Zugriffsverbot nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (Nachstellen, Fangen, Verletzen, Töten) 

Zur Vermeidung von Individuenverlusten ist ein konfliktvermeidendendes Bauzeitenmanage-

ment vorzusehen. Die Baufeldfreimachung auf der Fläche ist ausschließlich im Zeitraum von 

September bis Februar vorzunehmen (→ Maßnahme 1).  

Damit wird eine Schädigung von Individuen oder Fortpflanzungsstadien (Eiern, Jungtieren) 

wirksam verhindert. Der Verbotstatbestand i. S. des § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG tritt nicht ein. 

b) Zugriffsverbot nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG (Störung während der Fortpflanzungs-, Auf-

zuchts-, Mauser-, Überwinterungs-, Wanderungszeiten) 

Es wird davon ausgegangen, dass die baubedingten Störwirkungen nur unwesentlich über die 

ohnehin berücksichtigte flächige Beanspruchung hinausreichen werden. Die Intensität wird 

sich im Rahmen der normalen landwirtschaftlichen Nutzung bewegen. Beeinträchtigungen mit 

Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen der jeweiligen Arten wer-

den nicht erwartet. Erhebliche Beeinträchtigungen der Arten, welche aus der geplanten Anlage 

oder ihrem Betrieb resultieren, sind ebenfalls nicht zu prognostizieren. 

Vorhabenbedingte Verbotstatbestände i. S. des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG sind daher auszu-

schließen. 

c) Zugriffsverbot nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten) 

Die hier betrachteten freibrütenden Arten nutzen ihre Niststätten nicht dauerhaft, sondern nur 

für eine Brut bzw. eine Saison. Die Nester verlieren nach dem Abschluss des Brutgeschäftes 

den Status als Fortpflanzungsstätten. Unter Beachtung der o. g. konfliktvermeidenden Bau-

zeitenregelung (→ Maßnahme 1) kann ein baubedingter Verlust von Nestern ausgeschlossen 

werden. Der Verbotstatbestand i. S. des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG tritt nicht ein.  

Auch ein dauerhafter Brutplatzverlust durch eine nachteilige Habitatveränderung infolge der 

Errichtung der Modultische ist bei den betreffenden Arten nicht zu befürchten. Die Arten nutzen 

ein relativ breites Spektrum an Lebensräumen. Es ist davon auszugehen, dass die Exemplare 

flexibel reagieren und den Bereich auch nach Fertigstellung und während des Betriebes der 

Anlage als Bruthabitat annehmen werden.  

Fazit: Für die Artengruppe der landesweit ungefährdeten freibrütenden Vögel können unter Be-

achtung der Festsetzungen für die Bauzeit Verbotstatbestände gem. § 44 (1) BNatSchG ausge-

schlossen werden. Eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG ist nicht erforderlich. 
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6.1.2 Kommune und landesweit ungefährdete höhlen-, halbhöhlen- und nischenbrütende 

Brutvogelarten mit dauerhaft genutzten Fortpflanzungsstätten 

Blaumeise, Kohlmeise 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Arten 

Es werden in dieser Gruppierung ausschließlich Arten ohne eine erhöhte Gefährdung zusam-

mengefasst, die auch kein erhöhtes Schutzbedürfnis nach Anhang I VSchRL besitzen oder nach 

BNatSchG nationalrechtlich streng geschützt sind (vgl. Tab. 1). 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Den beiden Arten ist gemeinsam, dass sie zur Anlage ihrer Brutplätze Hohlräume, meist in stark-

stämmigen Bäumen oder in bzw. an Gebäuden und Bauwerken nutzen. Dabei handelt es sich in 

der Regel um Vollhöhlen. Diese können in den Folgejahren von derselben Art oder aber anderen 

Höhlenbrütern weiter genutzt werden.  

Zu den Lebensräumen gehören halboffene Landschaften, Gehölzränder oder auch Siedlungsbe-

reiche. Die Spezies können auch im Inneren geschlossener Wälder angetroffen werden.  

Die beiden betreffenden Arten überdauern als Standvögel im Umfeld des Brutreviers bzw. erhal-

ten teilweise im Winter auch Zuzug von Individuen nordischer Populationen.  

Die Brutzeit kann bereits im März beginnen und erstreckt sich bis in den August hinein. 

Verbreitung  

Deutschland: 

Die beiden Spezies sind in Deutschland weit bzw. durchgängig verbreitet. Sie sind in ihren 

Beständen stabil oder langfristig zunehmend.  

Thüringen: 

Die Arten sind landesweit verbreitet. Die Bestände besitzen einen stabilen Trend. 

Untersuchungsraum: 

Vorkommen nachgewiesen; Für die Arten wurden im Geltungsbereich und seinem Umfeld fol-

gende Bestände ermittelt [24]: Blaumeise - 2 BP, Kohlmeise - 2 BP. 
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3. Prognose und Bewertung der Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG  

a) Zugriffsverbot nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (Nachstellen, Fangen, Verletzen, Töten) 

Die Realisierung des Vorhabens beschränkt sich ausschließlich auf aktuell landwirtschaftlich 

genutzte Flächen. Diese Flächen kommen nicht als Brutstandort der beiden Vogelarten in-

frage. Die Vorkommen der hier betrachteten Spezies beschränken sich auf die angrenzenden 

Heckenstrukturen. Diese bleiben unangetastet. 

Eine vorhabenbedingte Schädigung von Individuen oder Fortpflanzungsstadien (Eiern, Jung-

tieren) ist somit nicht zu erwarten. Ein Verbotstatbestand i. S. des § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG ist 

auszuschließen. 

b) Zugriffsverbot nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG (Störung während der Fortpflanzungs-, Auf-

zuchts-, Mauser-, Überwinterungs-, Wanderungszeiten) 

Die baubedingten Störwirkungen werden nur geringfügig über die ohnehin berücksichtigte flä-

chige Beanspruchung hinausreichen. Die Intensität wird sich nur unwesentlich über der nor-

malen landwirtschaftlichen Flächennutzung bewegen. Beeinträchtigungen mit Auswirkungen 

auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen der jeweiligen Arten werden nicht erwar-

tet. Erhebliche Beeinträchtigungen der Arten, welche aus der geplanten Anlage oder ihrem 

Betrieb resultieren, sind ebenfalls nicht zu prognostizieren. 

Vorhabenbedingte Verbotstatbestände i. S. des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG sind daher auszu-

schließen. 

c) Zugriffsverbot nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten) 

Das geplante Baufeld als derzeit ackerbaulich genutzte Fläche bietet für die beiden Arten kein 

Potenzial zur Anlage von Nestern.  

Ein Verbotstatbestand i. S. des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG ist generell auszuschließen. 

Fazit: Für die Artengruppe der ungefährdeten höhlen-, halbhöhlen- und nischenbrütenden Vögel 

können Verbotstatbestände gem. § 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen werden. Eine Ausnahme 

nach § 45 (7) BNatSchG ist nicht erforderlich. 
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6.2 Artenbezogene Konfliktanalyse 

6.2.1 Feldlerche (Alauda arvensis) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

Schutzstatus 

  streng geschützt  

  Art nach Anh. A der EGArtSchVO  

  Art nach Anh. IVa FFH-RL  

  Art nach Anl. 1 Sp. 3 BArtSchV 

 

  besonders geschützt  

  Art nach Anh. B der EGArtSchVO  

  Europäische Vogelart  

  Art nach Anl. 1 Sp. 2 BArtSchV  

Gefährdungsstatus 

  Rote Liste Deutschland Kategorie 3 

  Rote Liste Thüringen Kategorie V 

 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Als ursprünglicher Steppenbewohner ist die Feldlerche eine Charakterart der offenen Feldflur. 

Sie besiedelt reich strukturiertes Ackerland, extensiv genutzte Grünländer und Brachen sowie 

größere Heidegebiete. Die Brutreviere sind in Abhängigkeit von der Feldbestellung 0,25 bis 5 ha 

groß, bei maximalen Siedlungsdichten von bis zu 5 Brutpaaren auf 10 ha. Das Nest wird in Be-

reichen mit kurzer und lückiger Vegetation in einer Bodenmulde angelegt. Mit Wintergetreide be-

stellte Äcker sowie intensiv gedüngtes Grünland stellen aufgrund der hohen Vegetationsdichte 

keine optimalen Brutbiotope dar. Ab Mitte April bis Juli erfolgt die Eiablage, Zweitbruten sind üb-

lich. Spätestens im August sind die letzten Jungen flügge.  Ausführungen nach [16] 

Verbreitung  

Deutschland: 

Die Art ist bundesweit verbreitet und zählt mit 2,1 bis 3,2 Mill. Brutpaaren zu den häufigen 

Arten [5].  

Thüringen: 

Die Feldlerche ist landesweit verbreitet und zählt zu den häufigen Arten. Ihr Hauptverbrei-

tungsgebiet ist das Thüringer Becken. Besiedelt werden aber auch Ackerflächen bis in alle 

Höhenlagen in Thüringen. 

Untersuchungsraum: 

Vorkommen nachgewiesen; 43 Brutpaare im Untersuchungsraum der faunistischen Erfas-

sungen, davon 15 innerhalb des geplanten Geltungsbereiches [24];  
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3. Prognose und Bewertung der Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG  

a) Zugriffsverbot nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (Nachstellen, Fangen, Verletzen, Töten) 

Die Errichtung der Solarmodule ist auf Ackerflächen vorgesehen, auf denen im Rahmen der 

vorhabenbezogenen faunistischen Sonderuntersuchungen [24] die Feldlerche als Brutvogel 

nachgewiesen werden konnte.  

Erfolgt die Baufeldfreimachung im Frühjahr oder Sommer, also innerhalb der Brutzeit der Art, 

sind Individuen-/ Gelegeverluste infolge des Baugeschehens zu erwarten. Um diesbezügliche 

Verbotstatbestände i. S. des § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG zu vermeiden, ist ein konfliktvermeiden-

dendes Bauzeitenmanagement notwendig:  

Für die Baufeldfreimachung der Flächen ist ausschließlich der Zeitraum von September bis 

Februar zugelassen (→ Maßnahme 1).  

Unter Beachtung dieser Maßnahme kann das Eintreten des Verbotstatbestandes gem. 

§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG ausgeschlossen werden. 

b) Zugriffsverbot nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG (Störung während der Fortpflanzungs-, Auf-

zuchts-, Mauser-, Überwinterungs-, Wanderungszeiten) 

Es ist davon auszugehen, dass die baubedingten Störwirkungen nur unwesentlich über die 

ohnehin betrachtete flächige Beanspruchung hinausreichen werden. Die Intensität wird kaum 

den Rahmen einer normalen landwirtschaftlichen Nutzung übersteigen. Beeinträchtigungen 

mit Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der lokalen Population der Feldlerche werden 

nicht erwartet. Erhebliche Beeinträchtigungen der Art, welche aus der geplanten Anlage oder 

ihrem Betrieb resultieren, sind ebenfalls nicht zu prognostizieren. 

Vorhabenbedingte Verbotstatbestände i. S. des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG werden nicht erwar-

tet. 

c) Zugriffsverbot nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten) 

Die Feldlerche nutzt ihre Niststätten nicht dauerhaft, sondern nur für eine Saison. Die Nester 

verlieren nach dem Abschluss des Brutgeschäftes den Status als Fortpflanzungsstätten. Unter 

Beachtung der o. g. konfliktvermeidenden Bauzeitenregelung (→ Maßnahme 1) kann ein bau-

bedingter Verlust von Nestern der Feldlerche ausgeschlossen werden.  

Kontroverse Angaben finden sich in der Fachliteratur zu der Problematik, inwieweit es infolge 

der aufgestellten Solarmodule zu einer dauerhaften Verschlechterung der Eignung als Brutha-

bitat der Art kommen könnte. NEULING berichtet im Rahmen einer zeitgleich zur Errichtung des 

brandenburgischen Solarparks Turnow-Preilack durchgeführten avifaunistischen Untersu-

chung, dass einige Vogelarten, darunter auch die Feldlerche, in Bezug auf die Modulflächen 

der Anlage ein massives Meideverhalten zeigten [26]. Dagegen konnten bei einer Untersu-

chung in einem anderen Solarpark in Brandenburg (Finow) diese Ergebnisse nicht bestätigt 
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werden. Hier schien der Standort für die Feldlerche, die zwischen den Modulreihen Brutplätze 

besetzte, eher vorteilhaft [31]. Als Grund dafür wird von den Autoren der größere Modulab-

stand gesehen [31].  

Anfang dieses Jahres wurde eine bundesweit angelegte Feldstudie über die Artenvielfalt in 

Solarparks veröffentlicht [12]. In dieser konnte belegt werden, dass die Feldlerche Photovolta-

ikfreiflächenanlagen durchaus in gleicher oder größerer Anzahl bebrütet als einen Acker. Vo-

raussetzung dafür ist, dass die Anlage ausreichend Strukturen aufweist (wie z. B. Wege) und 

die Pflege entsprechend geeignet ist.  

Im vorliegenden Planungsfall ist im Gebiet mit 0,62 eine relativ geringe Grundflächenzahl vor-

gesehen. Zwischen den Modulreihen wird ein Abstand von mindestens 3 m eingehalten. Zu 

der umlaufend vorgesehenen Einfriedung verbleibt zudem ein Abstand von 5 m. Daher besteht 

auch zukünftig ein vergleichsweise großzügiger Freiflächenanteil.  

Die Freiflächen der Anlage sollen mittels Mahd gepflegt werden. Um dem Schutz von Boden-

brütern gerecht zu werden, erfolgt diese abschnittsweise. Der erste Mahdtermin wird frühes-

tens Anfang Juli vorgenommen (→ Maßnahme 3). 

Daher ist davon auszugehen, dass das Areal des geplanten Solarparks auch weiterhin ohne 

größere Einschränkungen als Bruthabitat der Feldlerche dienen kann. Durch die Aufstellung 

der Solarmodule wird keine nachhaltige Verschlechterung der Eignung als Bruthabitat eintre-

ten. 

Ein Verbotstatbestand i. S. des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG wird nicht erwartet. 

Fazit: Unter Beachtung der Festsetzungen für die Bauzeit können für die Feldlerche Verbotstat-

bestände gem. § 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen werden. Eine Ausnahme nach 

§ 45 (7) BNatSchG ist nicht erforderlich. 
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6.2.2 Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

Schutzstatus 

  streng geschützt  

  Art nach Anh. A der EGArtSchVO  

  Art nach Anh. IVa FFH-RL  

  Art nach Anl. 1 Sp. 3 BArtSchV 

 

  besonders geschützt  

  Art nach Anh. B der EGArtSchVO  

  Europäische Vogelart  

  Art nach Anl. 1 Sp. 2 BArtSchV  

Gefährdungsstatus 

  Rote Liste Deutschland Kategorie - 

  Rote Liste Thüringen Kategorie 3 

 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Gartenrotschwanz ist ein Zugvogel, der als Langstreckenzieher in West- und Zentralafrika 

überwintert. Seine Bruthabitate findet er bei uns in reich strukturierten Dorflandschaften mit alten 

Obstwiesen und -weiden sowie in Feldgehölzen, Alleen, Auengehölzen und lichten, alten 

Mischwäldern. Zur Nahrungssuche bevorzugt der Gartenrotschwanz Bereiche mit schütterer Bo-

denvegetation. Die Nahrung besteht aus kleinen Wirbellosen, vor allem aus Insekten und Spin-

nen. Gelegentlich werden auch Beeren und Früchte gefressen. 

Das Nest wird meist in Halbhöhlen in 2 bis 3 m Höhe über dem Boden angelegt, zum Beispiel in 

alten Obstbäumen oder Kopfweiden. Die Eiablage beginnt ab Mitte April, Zweitgelege sind mög-

lich. Bis Ende Juni sind alle Jungen flügge. - Ausführungen nach [17] 

Verbreitung  

Deutschland: 

Die Art ist bundesweit verbreitet und zählt mit 110.000 bis 160.000 Brutpaaren zu den häufigen 

Arten (Stand 2005) [5].  

Thüringen: 

Der Gartenrotschwanz ist landesweit verbreitet. Allerdings mussten kurzfristige Bestandsver-

luste verzeichnet werden, sodass er in die Rote Liste Thüringens aufgenommen werden 

musste [29]. 

Untersuchungsraum: 

Vorkommen nachgewiesen; 1 Brutvorkommen in einer Heckenstruktur am Rande des geplan-

ten Geltungsbereiches [24]. 
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3. Prognose und Bewertung der Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG  

a) Zugriffsverbot nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (Nachstellen, Fangen, Verletzen, Töten) 

Die Solarmodule sollen ausschließlich auf landwirtschaftlichen Nutzflächen errichtet werden. 

Diese kommen nicht als Brutstandort des Gartenrotschwanzes infrage. Der im Rahmen der 

faunistischen Sonderuntersuchungen [24] getätigte Nachweis gelang in einer Heckenstruktur 

am Rande des geplanten Sondergebietes. In die als Brutstandort genutzte Struktur wird nicht 

eingegriffen.  

Dementsprechend kann eine aus dem Baugeschehen resultierende Schädigung von Indivi-

duen oder Fortpflanzungsstadien (Eiern, Jungtieren) ausgeschlossen werden. Der Verbotstat-

bestand i. S. des § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG tritt nicht ein. 

b) Zugriffsverbot nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG (Störung während der Fortpflanzungs-, Auf-

zuchts-, Mauser-, Überwinterungs-, Wanderungszeiten) 

Die baubedingten Störwirkungen werden nur unwesentlich über die ohnehin berücksichtigte 

flächige Beanspruchung hinausreichen. Die Intensität wird sich im Rahmen der normalen land-

wirtschaftlichen Bewirtschaftung bewegen. Beeinträchtigungen mit Auswirkungen auf den Er-

haltungszustand der lokalen Population des Gartenrotschwanzes sind damit nicht zu erwarten. 

Erhebliche anlage- oder betriebsbedingte Beeinträchtigungen der Art sind ebenfalls nicht zu 

prognostizieren. 

Vorhabenbedingte Verbotstatbestände i. S. des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG sind daher auszu-

schließen. 

c) Zugriffsverbot nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten) 

Das für die Aufstellung der Solarpaneele vorgesehene Areal kommt nicht als Bruthabitat des 

Gartenrotschwanzes infrage (landwirtschaftliche Nutzflächen).  

In die im Rahmen der Sonderuntersuchung als Bruthabitat der Art ermittelte randlich des aus-

gewiesenen Sondergebietes befindliche Gehölzstruktur wird nicht eingegriffen. Diese bleibt 

erhalten. Ein baubedingter Verlust von Nestern kann somit generell ausgeschlossen werden.  

Auch ein dauerhafter Brutplatzverlust durch eine nachteilige Habitatveränderung infolge der 

Errichtung der Solarmodule wird für die Art nicht erwartet. Die für die Art wichtigen Saumstruk-

turen bleiben erhalten. Durch die im B-Plan festgeschriebenen Maßnahmen zur randlichen 

Eingrünung werden zudem weitere wichtige Habitatstrukturen geschaffen. Ein Verbotstatbe-

stand i. S. des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG wird nicht erwartet. 

Fazit: Für den Gartenrotschwanz können Verbotstatbestände gem. § 44 (1) BNatSchG ausge-

schlossen werden. Eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG ist nicht erforderlich. 
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6.2.3 Zauneidechse (Lacerta agilis) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

Schutzstatus 

  streng geschützt  

  Art nach Anh. A der EGArtSchVO  

  Art nach Anh. IVa FFH-RL  

  Art nach Anl. 1 Sp. 3 BArtSchV 

 

  besonders geschützt  

  Art nach Anh. B der EGArtSchVO  

  Europäische Vogelart  

  Art nach Anl. 1 Sp. 2 BArtSchV  

Gefährdungsstatus 

  Rote Liste Deutschland Kategorie V 

  Rote Liste Thüringen Kategorie 3 

  

2. Bestand und Empfindlichkeit 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Zauneidechse bewohnt reich strukturierte, offene Lebensräume mit einem kleinräumigen Mo-

saik aus vegetationsfreien und grasigen Flächen, Gehölzen, verbuschten Bereichen und krauti-

gen Hochstaudenfluren. Dabei werden Standorte mit lockeren, sandigen Substraten und einer 

ausreichenden Bodenfeuchte bevorzugt. Die wärmeliebende Art gilt als primärer Waldsteppen-

bewohner und besiedelt heute eine Vielzahl von Standorten wie Dünen und Heiden, extensiv 

bewirtschaftete Weinberge, Steinbrüche, Ruderalflächen, Industriebrachen, Straßenböschungen, 

Bahndämme sowie Trocken- und Halbtrockenrasen. Wichtig ist in allen Habitaten ein Mosaik aus 

vegetationsfreien und bewachsenen Flächen. Eine bedeutende Rolle spielen lineare Strukturen 

wie Hecken, Waldsäume oder Bahntrassen. Als Kulturfolger besiedelt die Zauneidechse heute 

vornehmlich anthropogen geprägte Standorte.  

Je nach Witterung werden Mitte September bis Ende Oktober die Winterquartiere (z. B. Kleinsäu-

gerbauten, Steinschüttungen, selbst gegrabene Quartiere) aufgesucht. Nach Beendigung der 

Winterruhe verlassen die tagaktiven Tiere ab März bis Anfang April ihre Winterquartiere. Die Paa-

rung erfolgt im April. Die Eier werden im Mai im Substrat platziert. Der Schlupf der Jungtiere 

erfolgt nach 2-3 Monaten. Die Zauneidechse ist eine ausgesprochen standorttreue Art, die meist 

nur kleine Reviere mit einer Flächengröße bis zu 100 m² nutzt. Maximale Wanderdistanzen liegen 

bei > 300 m bzw. bei bis zu 1.200 m. Die Ausbreitung der Art erfolgt vermutlich über die Jungtiere. 

Zauneidechsen halten sich tagsüber meist unter Hohlräumen von Totholz, Steinen, Erdlöchern 

und Laubhaufen versteckt. Diese Verstecke werden lediglich zur Nahrungssuche und zum Son-

nen verlassen.   Ausführungen weitestgehend nach [15]. 
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Verbreitung  

Deutschland: 

In Deutschland zählt die Zauneidechse zu den häufigsten Reptilienarten und ist über das ge-

samte Bundesgebiet verbreitet. Die höchsten Nachweisfrequenzen ergeben sich für Ost- und 

Südwestdeutschland. 

Thüringen: 

Die Zauneidechse ist in Thüringen mit Ausnahme der Hochlagen der Mittelgebirge allgemein 

verbreitet [18]. 

Untersuchungsraum: 

Vorkommen nachgewiesen; 

Im Rahmen der projektbezogenen faunistischen Sonderuntersuchungen [24] konnte die Art 

regelmäßig festgestellt werden. Ihre Habitate finden sich hauptsächlich entlang der Feldhe-

cken und Wirtschaftswege des Gebietes. Vorhabenrelevant sind die in der Sonderuntersu-

chung aufgeführten Habitate ZE 2, ZE 3, ZE 4 und ZE 6 [24]. Eine Veranschaulichung der 

festgestellten Habitate der Art erfolgt in Karte 2. 

3. Prognose und Bewertung der Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG  

a) Zugriffsverbot nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (Nachstellen, Fangen, Verletzen, Töten) 

Im Rahmen der vorhabenbezogenen faunistischen Sonderuntersuchungen [24] konnte die Art 

ausschließlich entlang der Feldhecken und Wirtschaftswege des Gebietes festgestellt werden. 

Diese Bereiche bleiben bei der Errichtung der Solarmodule unangetastet. Die Realisierung 

des Vorhabens erfolgt ausschließlich auf aktuell landwirtschaftlich genutzten Flächen. Da die 

Tiere relativ standorttreu sind und eine Ausbreitung der Art ohnehin nur innerhalb geeigneter 

Habitate, also entlang der vorhandenen Saumstrukturen des Planungsraumes zu erwarten 

wäre, sind keine vorhabenbedingten Beeinträchtigungen der Art zu erwarten. 

Allerdings kann eine Gefährdung von Tieren für den Fall baulicher Aktivitäten in unmittelbarer 

Nähe der betreffenden Randstrukturen nicht ausgeschlossen werden. Um etwaige Individuen-

verluste und damit das Eintreten eines Verbotstatbestandes nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG zu 

vermeiden, ist in den oben aufgeführten und in der Karte 2 veranschaulichten Bereichen über 

die gesamte Bauzeit eine reptiliensichere Abgrenzung des Baufeldes vorzusehen (→ Maß-

nahme 2).  

Unter Berücksichtigung dieser Maßnahme ist kein Verbotstatbestand i. S. des § 44 (1) Nr. 1 

BNatSchG zu erwarten. 
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b) Zugriffsverbot nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG (Störung während der Fortpflanzungs-, Auf-

zuchts-, Mauser-, Überwinterungs-, Wanderungszeiten) 

Sonstige durch das geplante Vorhaben hervorgerufene Störungen der in den Randbereichen 

festgestellten Zauneidechsenpopulation sind nicht zu erwarten. Vorhabenbedingte Verbotstat-

bestände i. S. des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG sind auszuschließen. 

c) Zugriffsverbot nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten) 

Die vorhabenbedingt beanspruchten Flächen kommen aufgrund der aktuellen Nutzung (Acker) 

nicht als Habitat der Zauneidechse in Betracht. Somit sind vorhabenbedingte Verbotstatbe-

stände i. S. des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG auszuschließen. 

Fazit: Für die Zauneidechse können unter Beachtung der genannten Vermeidungsmaßnahme 

(bauzeitliche reptiliensichere Abgrenzung der Baufelder gegenüber den ausgewiesenen Habita-

ten der Art) Verbotstatbestände gem. § 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen werden. Eine Aus-

nahme nach § 45 (7) BNatSchG ist nicht erforderlich. 
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7 KONFLIKTVERMEIDENDE MAßNAHMEN 

Im vorigen Kapitel wurde auf eine Maßnahme zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach 

§ 44 (1) BNatSchG hingewiesen. Diese soll im Folgenden zusammenfassend dargestellt werden:  

Tab. 2: Artspezifische Vermeidungs-/ CEF-Maßnahmen 

Nr. Bezeichnung Zielstellung/ Inhalt 

1 Konfliktvermei-
dende Bauzeiten-
regelung 

Zielstellung:  
Vermeidung eines Verbotstatbestandes nach § 44 (1) Nr. 1 u. 3 BNatSchG 

Zielarten: Europäische Vogelarten nach Art. 1 VSchRL  

Inhalt:  
Die Bautätigkeiten sind außerhalb der Vogelbrutzeit, d. h., im Zeitraum von September 
bis Februar zu beginnen und ohne größere zeitliche Unterbrechungen abzuschließen. 
Gegebenenfalls sind hierfür separate Baufelder auszuweisen. 

Erstrecken sich die Bauarbeiten bis in die Zeit der Vogelbrut hinein, stellen die fortwäh-
renden Bauaktivitäten in den betreffenden Bereichen eine wirksame Vergrämungsmaß-
nahme dar, welche die Ansiedlung sensibler Vogelarten verhindert. Aus dem Bauge-
schehen resultierende Individuenverluste (Gelege, unselbständige Jungvögel) können 
so vermieden werden. 

Sollten sich unvorhergesehene in die Brutzeit hineinreichende Verzögerungen im Bau-
ablauf ergeben, ist als „Ausnahmeregelung“ vor Beginn der jährlichen Brutzeit und nur 
in Abstimmung mit den zuständigen Behörden die Baufläche für bodenbrütende Vogel-
arten unattraktiv zu gestalten (z. B. durch Schwarzacker oder dem Anbringen von Flat-
terbändern). 

2 Reptiliensichere 
Abgrenzung bau-
zeitlich bean-
spruchter Flächen 

Zielstellung:  
Vermeidung eines Verbotstatbestandes nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG 

Zielart: Zauneidechse (Art nach Anhang IV FFH-RL) 

Inhalt:  

­ Aufbau und Unterhaltung einer reptiliensicheren Umzäunung der Baufelder gegen-
über den angrenzenden festgestellten Lebensräumen der Art: 
Teilfläche 2:  
- westlicher Randbereich (Heckenstruktur entlang Krähenhüttenweg) 
- abschnittsweise südlicher Randbereich (entlang angrenzendem Wirtschaftsweg) 
Teilfläche 3:  
- westlicher Randbereich (Heckenstruktur entlang Krähenhüttenweg) 
- abschnittsweise nördlicher Randbereich (entlang angrenzendem Wirtschaftsweg)  
- südlicher Randbereich (entlang der dort angrenzenden Heckenstruktur)  

­ Folienzaun (Mindesthöhe 40 cm) bodenbündig verankert;  

­ Gewährleistung der Funktionstüchtigkeit über den gesamten Bauzeitraum. 

3 Bodenbrüter-
freundliche Bewirt-
schaftung der Frei-
flächen 

Zielstellung:  
Vermeidung eines Verbotstatbestandes nach § 44 (1) Nr. 1 u. 3 BNatSchG 

Zielart: Europäische Vogelarten nach Art. 1 VSchRL - Bodenbrüter, insbes. Feldler-
che 

Inhalt:  
Auf den Freiflächen der geplanten Anlage sollen sich Ruderalgesellschaften (ggf. me-
sophiles Grünland) entwickeln. Sie sind zunächst mit einer gebietseigenen Grünland-
mischung anzusäen (Ursprungsgebiet 5 - Mitteldeutsches Tief- und Hügelland) und an-
schließend einer extensiven Pflege mittels einer zweischürigen Mahd zu unterziehen. 
In den ersten 5 Pflegejahren ist das Mahdgut zur Flächenaushagerung zu entfernen. 
Danach kann es vor Ort verbleiben. Die Anwendung von Pflanzenschutz- und Dünge-
mitteln ist nicht gestattet.  

Zum Schutz bodenbrütender Vogelarten sind in der Zeit vom 1. März bis 30. Juni keine 
Mäharbeiten vorzunehmen. Nur falls dies aus technischen Gründen unabdingbar er-
scheint, ist in diesem Zeitraum eine punktuelle Mahd unterhalb der Module gestattet. 

Die Mahd ist abschnittsweise durchzuführen. Zum ersten Mahdtermin (ab Anfang Juli) 
sollten maximal 50 bis 70 % der Fläche gemäht werden. Die verbleibenden Bereiche 
sind frühestens 3 bis 4 Wochen später zu mähen. 
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4 Anlage von Ler-
chenfenstern 

Zielstellung:  
Artenschutzrechtlicher Ausgleich für 15 Feldlerchen-Brutpaare 

Zielart: Europäische Vogelart nach Art. 1 VSchRL – Feldlerche 

Inhalt:  
Anlage von 15 Lerchenfenstern zu je 20 m² (Mindestabstand zum Ackerrand 25 m, zu 
Waldrändern und Gehölzen 50 m) durch Verzicht auf Ansaat (Anheben der Sä-/Drill-
maschine), eine Anlage der Fenster durch Herbizideinsatz ist unzulässig. Maximal 10 
Fenster pro ha. Wegen der meist vorhandenen Ortstreue soll die Maßnahmenfläche 
möglichst nahe zum bestehenden Vorkommen (nicht weiter als 2 km entfernt) liegen. 

Die Lerchenfenster müssen vor Beginn der Bauarbeiten angelegt werden, sodass die 
Wirksamkeit bereits zum Zeitpunkt des Eingriffs besteht. 

5 Monitoring Zielstellung:  

Erfassung und Bewertung der Auswirkungen der neu errichteten Photovoltaikanlage 
auf die lokale Feldlerchenpopulation 

Zielart: Europäische Vogelart nach Art. 1 VSchRL – Feldlerche 

Inhalt: 

Auf der Vorhabenfläche wird über mindestens drei aufeinanderfolgende Brutperioden 
(März–Juli) ein standardisiertes Monitoring der Feldlerchen durchgeführt. Dabei werden 
Revieranzahl, Brutnachweise sowie Verhaltensbeobachtungen (z. B. Singflugaktivität, 
Nahrungssuche) erfasst. Die Erhebungen erfolgen mindestens viermal pro Saison im 
Abstand von etwa 4 Wochen, bevorzugt in den frühen Morgenstunden bei geeigneten 
Witterungsbedingungen (Revierkartierung gem. Südbeck et al (2005)). 
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8 ERGEBNIS DER ARTENSCHUTZRECHTLICHEN BEURTEILUNG 

Zusammenfassend ist herauszustellen, dass das Vorhaben unter Beachtung konfliktver-

meidender Maßnahmen nicht zu Verbotstatbeständen i. S. § 44 (1) BNatSchG führen wird.  
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